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DRUCKUNTERLAGEN
Die fertige Anzeige benötigen wir in digitaler 
Form als lithofähiges PDF.

BILDER
Alle verwendeten Bilder, Logos und Schriften 
benötigen wir als TIFF/JPG/ oder EPS-Datei 
mit folgender Auflösung: 
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KONZEPT
Seit 2004 erscheint Business & Law und rich-
tet sich direkt an leitende Führungskräfte der 
jeweiligen Region. Experten aus den Gebieten 
Wirtschaft, Recht, Steuern, Wirtschaftsprüfung 
und Finanzen stellen hierbei ihr Fachwissen 
in Form von Praxisberichten zur Verfügung. 
Business & Law ist somit eine regionale 
Wirtschaftsplattform und Hilfestellung bei der 
regionalen Expertenwahl.

ZIELGRUPPE
Inhaber und Geschäftsführer mittelständischer 
Unternehmen, Manager und leitende Angestellte.

(*+ 3 mm Beschnittzugabe je Kante)

(*+ 3 mm Beschnittzugabe je Kante)(*+ 3 mm Beschnittzugabe je Kante)

Leasingverträge haben im Fahrzeugbereich fast 
vollständig die herkömmliche Finanzierung über 
Bankkredite abgelöst. Leasingverträge spielen 
deshalb in der gerichtlichen Praxis eine immer 
größere Rolle. Die Rechtsprechung des BGH zum 
Leasingrecht ist in wesentlichen Punkten gefestigt. 
Wie es bei dynamischen Prozessen üblich ist, 
entwickelt die Rechtsprechung aber immer neue 
Lösungen für einzelne Fallvarianten.
In der täglichen Praxis spielen Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Leasingnehmer und 
Leasinggeber beim Auslauf von Leasingverträgen 
immer wieder eine Rolle. Auffällig dabei ist, 
dass die Begriffe 
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2/1	            6.940,- 

Im Satzspiegel: 
408 mm breit x 240 mm hoch

Im Anschnitt*: 
460 mm breit x 290 mm hoch		

1/1 	             4.210,- 

Im Satzspiegel: 
184 mm breit x 240 mm hoch

Im Anschnitt*: 
230 mm breit x 290 mm hoch		

1/2	            2.480,- 

Im Satzspiegel: 
Quer: 184 mm breit x 120 mm hoch
Hoch: 96 mm breit x 240 mm hoch

Im Anschnitt*: 
Quer: 230 mm breit x 143 mm hoch	
Hoch: 121 mm breit x 290 mm hoch	

Leasingverträge haben im 
Fahrzeugbereich fast voll-
ständig die herkömmliche 
Finanzierung über Bank-
kredite abgelöst. Leasing-
verträge spielen deshalb 
in der gerichtlichen Praxis 
eine immer größere Rolle. 
Die Rechtsprechung des 
BGH zum Leasingrecht ist 
in wesentlichen Punkten 
gefestigt. Wie es bei 
dynamischen Prozessen 
üblich ist, entwickelt die 
Rechtsprechung aber 
immer neue Lösungen für 
einzelne Fallvarianten.
In der täglichen Praxis 
spielen Meinungsver-
schiedenheiten zwischen 
Leasingnehmer und Lea-
singgeber beim Auslauf von 
Leasingverträgen immer 
wieder eine Rolle. Auffällig 
dabei ist, dass die Begriffe 
des Restwertes und des 
Andienungsrechtes  von 
Leasingnehmern häufig 
falsch interpretiert werden. 
Restwert und Andienungs-
recht sind zwar trockene 
juristische Begriffe, 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Rechnungserstellung nach Auftragseingang. Rechnung zahlbar innerhalb von 30 Tagen rein Netto ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen oder 

Erteilung einer Einzugsermächtigung abzügl. 3% Skonto.  

Mediadaten

Anzeigenpreise und Formate

ERSCHEINUNGSWEISE 
1 x jährlich pro Region

VERBREITUNG
Pro Ausgabe garantieren wir den kosten-
freien Versand an mindestens 10.000 aus-
gesuchte Inhaber und Geschäftsführer 
mittelständischer Betriebe und Konzerne 
in der jeweiligen Region. 

Verkauf & Abonnement:
Darüber hinaus ist Business & Law im 
Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel 
erhältlich und kann abonniert werden.

VERLAG
Vernissage Verlag GmbH & Co KG
Business & Law
Bergheimerstr. 104-106
69115 Heidelberg
Tel. 06221 / 65306-0
Fax 06221 / 65306-30
info@businessandlaw.de 
www.businessandlaw.de
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